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Es spielt für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit keine Rolle, ob es sich um ein Angestellten-
oder Beamtenverhältnis handelt. Die Leistungen zur Übernahme in das unbefristete
Dienstverhältnis (z.B. Abschluss der Probezeit als Angestellte oder Übernahme in das
Beamtenverhältnis nach der Probezeit) müssen in jedem Fall gleichwohl erbracht werden. Nach
meinem Wissen bieten nur Alters- oder Gesundheitsgründe die Möglichkeit ins
Angestelltenverhältnis auszuweichen. Ist der Grund eine Leistungsschwäche bleibt wohl nur
eine - dann hoffentlich erfolgreich abgeschlossene - Verlängerung der Probezeit.

Mit mitfühlenden Grüßen

annalill
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